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rechtigkeit. Gewalt oder Gewaltlosigkeit?
Kann man radikale Forderungen überhaupt
«friedlich erkämpfen»? Zum zweiten: Ein
neues Gesetz schafft noch längst nicht
alle Probleme aus der Welt. Emily (die
Heldin des Buches) hat das bald kapiert:
«Frauenstimmrecht!» Sie hätte das Wort
am liebsten laut durch alle Strassen ge-
schrien. Allerdings stichelte etwas in ihr,
dass auch das schönste Wahlrecht für
Frauen Vater nicht dazu bringen werde,
seine Stiefel am Sonntag selbst zu putzen,
und erst recht würde es Ernie (den Bru-
der) nicht dazu bringen, eine Hand zu
rühren und mal ein bisschen im Haushalt
mitzuhelfen. Emily schmunzelte bei der
Vorstellung, wie Ernie auf Knien und mit
dem Hintern in der Luft den Küchenherd
scheuerte!»
«Eine Frage des Mutes» gilt an sich als
Jugendbuch, ist aber auch für Erwachsene
eine spannende und informative Lektüre.
Es ist in der Jungen Reihe des Otto-Maier-
Verlags Ravensburg erschienen und ko-
stet Fr. 16.80.

Statistisches zu den
Zürcher Gemeinderatswahlen
Unter den 982 Kandidaten, die sich am
26. Februar um einen Zürcher Gemeinde-
ratssitz bewarben, befanden sich 258
Frauen, was einem Anteil von gut einem
Viertel entspricht. Von diesen 258 Kandi-
datinnen wurden 16 gewählt. Der Prozent-
anteil der Gewählten an der Zahl der Kan-
didaten belief sich bei den Frauen auf 6,2
bei den Männern auf 15,1. Von den neu
gewählten Gemeinderäten entfallen auf die
Frauen rund 13 Prozent.
Dieses aus weiblicher Sicht nicht gerade
gloriose Fazit hat erstmals der Computer
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gezogen. Im Gegensatz zu den früheren
Auswertungen hat das Statistische Amt der
Stadt Zürich für den Wahlgang 1978 die
Herkunft der Stimmen für sämtliche 982
von den Parteien aufgestellten Kandidaten
ermittelt.

Schwangerschaftsabbruch —
vorläufig kein Ende
Zum leidigen Thema Schwangerschafts-
abbruch sind in den eidgenössischen Rä-
ten bereits wieder Vorstösse eingereicht
worden. Sie tendieren teilweise auf eine
föderalistische Lösung hin; zweifellos hat
da eine gewisse Resignation mitgespielt.
Nachdem das Schweizervolk im letzten
Herbst die Fristenlösungsinitiative und im
Mai auch das — unakzeptable! — Schwan-
gerschaftsgesetz (das die jetzige Situation
noch verschlechtert hätte) abgelehnt hat,
werden jetzt neue Versuche unternommen,
das Problem zu lösen.
Nationalrätin Gertrude Girard, Vorstands-
mitglied der Schweizerischen Vereinigung
für Straflosigkeit des Schwangerschaftsab-
bruchs (SVSS) verlangt die Streichung der
Artikel 118 und 121 im Schweizerischen
Strafgesetzbuch. Damit würden die Kan-
tone für die Regelung der Abtreibungs-
frage zuständig. Gion Condrau beantragt
eine sozialmedizinische Indikation, mit
schriftlicher Zustimmung der Schwange-
ren und dem Einverständnis eines paten-
tierten Arztes. Hedi Lang schliesslich
möchte den Bundesrat beauftragen, mit
einer neuen Gesetzesvorlage den Räten
die Schaffung der Schwangerschaftsbera-
tungsstellen zu empfehlen, die im abge-
lehnten Schwangerschaftsgesetz vorgese-
hen waren.
Eines der fortschrittlichsten, liberalsten



Abtreibungsgesetze der Gegenwart hat seit
anfangs Juli unser Nachbarstaat Italien.
Es handelt sich um eine vorsichtige Fri-
stenregelung für Frauen ab 18 Jahren, die
vorderhand freilich erst auf dem Papier
existiert und die vor allem vom Vatikan er-
bittert bekämpft wird. Auch in Ärztekreisen
macht man weitherum in passivem Wider-
stand, will sich «die Hände nicht be-
schmutzen». Die Infrastruktur, die gemäss
dem neuen Gesetz die Grundlage für den
unentgeltlichen und fachgerecht betreuten
Schwangerschaftsabbruch bilden soll, ist
in den meisten Gebieten des Landes noch
gar nicht und in den grösseren Städten
erst ansatzweise vorhanden. Die aktiven
Frauenorganisationen haben jedoch be-
reits verlauten lassen, dass sie die Ver-
wirklichung der Abtreibungsliberalisierung
energisch vorantreiben wollen. Laut Schät-
zungen haben das Zentrum für Information,
Sterilisierung und Abtreibung (CISA) und
andere feministische Gruppen in Rom wö-
chentlich zu rund 350 Schwangerschafts-
abbrüchen (an Ort und Stelle oder aber in
London) verholten — das wären 18 000
Eingriffe jährlich. Die Zahl der tatsächlich
durchgeführten Abtreibungen in Italien
liegt jedoch zweifellos höher.
In Mexiko sind laut einer Agenturmeldung
im Jahre 1977 25 000 Frauen an den Fol-
gen illegaler Abtreibungen gestorben. Die
meisten seien zwischen 16 und 25 Jahre
alt gewesen. Die Zahl der geheimen
Schwangerschaftsabbrüche wird auf 1,5
Millionen geschätzt.

Wir werden vom Schicksal hart
oder weich geklopft. Es kommt
auf das Material an.

IWar/'e von Ebner-Esckenbacf?
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Konsumentinnen wollen
Preisüberwachung
Die Preisüberwachung soll nicht ver-
schwinden, sondern sogar in der Bundes-
Verfassung verankert werden. Dies ist das
Ziel eines Volksbegehrens, das die drei
Schweizer Konsumentinnenorganisationen
lancieren. Die Initiative «zur Verhinderung
missbräuchlicher Preise» des Konsumen-
tinnenforums der Deutschschweiz und des
Kantons Tessin (siehe Seite 6), der Fédé-
ration Romande des Consommatrices und
der Assoziazione Consumatrici della Sviz-
zera Italiana schlägt folgenden neuen Ver-
fassungsartikel 31sexies vor:
«Zur Ve/7?/'nderung von /W/ssöräucöen /'n
der Pre/sb/'/dung er/ässf der Sund Vor-
scbr/'ffen für e/'ne Üben/vac/jung der Pre/'se
und Pre/senrp/ed/ungen für Waren und Le/'-
sfungen mar/cfmäcdf/ger L/nfernebmungen
und Organ/'saf/'onen, /'nsbesondere von Kar-
fe//en und /rarfe//äön//c/7en Geö/'/den, des
ödend/cden und des pr/vafen Pec/ifs. So-
we/'f es der Zweck erfordert, können so/cöe
Pre/'se f/eraögesefzf werden.»
Mit der Sammlung der erforderlichen
100 000 Unterschriften dürfte dieser Tage
begonnen werden.
Eine parlamentarische Einzelinitiative
ebenfalls zum Thema Preisüberwachung
will SP-Nationalrat Christian Grobet (Genf)
in der Septembersession einreichen. Der
Vorstand seiner Fraktion der Bundesver-
Sammlung hat bereits zugestimmt.
Eine Petition zur Beibehaltung der Preis-
Überwachung hat schliesslich noch der
«Blick» eingereicht. Zwischen dem 26. Juni
und dem 9. Juli haben nach Angabe der
Chefredaktion 52 231 Leser ihre Unter-
schritt unter die Petition mit folgendem


	Schwangerschaftsabbruch - vorläufig kein Ende

